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STREIT 3 / 98 

angemessenen Bedarf jeder Prozentsatz vom Regelbe­
trag verlangt werden. 

14.2. Unterhaltserhöhung entsprechend der Rente 
Neu ist die automatische Anpassung des Regelbe­

darfes alle zwei Jahre um die in diesem Zeitraum 
erfolgte Erhöhung der Altersrenten. Das ist nicht 
üppig, und ob es im Ergebnis besser ist als die bishe­
rigen Anpassungen, hängt von der Erhöhung der 
Renten ab. Der Fortschritt liegt darin, daß die Erhö­
hungen nicht mehr ins Belieben der (überwiegend 
männlichen) Bundesregierung gestellt sind. 

14.2.1. Anpassung ohne Titeländerung 
Neu ist auch, daß die Erhöhungen ohne gericht­

liche Änderungen des bisherigen Titels durchgesetzt 
werden können, wenn der Unterhalt als Prozentsatz 
des Regelbedarfes ausgewiesen ist. Prozentsatz des 
Regelbedarfes einer Alterstufe ist Prozentsatz des je­
weils geltenden Regelbedarfes. Erhöht sich der Regel­
bedarf, zahlt der Vater aber nicht mehr, kann ohne 
weiteres aus dem bisherigen Titel z.B. die Differenz 
zwischen 200 % des alten und des neuen Regelbedar­
fes vollstreckt werden. 

14.2.2. Anpassung der alten Titel 
Damit alle alten Unterhaltstitel vom Vorteil der 

automatischen Erhöhung profitieren, können 

Urteile, Beschlüsse und andere Uncerhaltscitel im Sinne von 
§ 794 ZPO auf Antrag dahin abgeändert werden, daß die 
Unterhaltsrente in Vomhundertsätzen der gelcenden Regel­
beträge der einzelnen Altersrufen festgesent wird, 

KindUG, Art. 5, Übergangsvorschriften,§ 3. 
Der Antrag ist bei zuständigen Arntsgericht -

Familiengericht einzureichen, die Umstellung kostet 
DM 20.-, § 4 Übergangsvorschriften. Es wäre ein 
Service, wenn Rechtsanwältinnen ihre früheren 
Mandantinnen auf diese Möglichkeit aufmerksam 
machen würden. 

Soweit sich nach der Umstellung ein Prozentsatz 
unter 150% des Regelbedarfes ergibt, wäre auch 
gleich zu prüfen, ob nicht zumindest eine Erhöhung 
auf 150% in Betracht kommt. Soweit der Vater nach 
Auskunft dafür leistungsfähig ist, aber nicht freiwillig 
beurkundet, ist auch eine Erhöhung des bisherigen 
Unterhaltes bis zu 150 o/o des Regelbedarfes im ver­
einfachten Verfahren möglich,§ 655 ZPO. 

Das Wohl des Kindes hängt nicht nur vom allei­
nigen oder gemeinsamen Sorgerecht der Eltern oder 
von seinem Umgang mit Eltern und Dritten ab, 
sondern auch und vor allem von der materiellen 
Sicherung seiner Existenz. Das Ziel der Kindschafts­
rechtsreform, die Lebenssituation von Kindern tat­
sächlich zu verbessern, bleibt solange unerreicht wie 
die finanziellen Mittel für den Lebensbedarf der Kin-
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der unzureichend sind. Die Beibringung des Barun­
terhaltes vom Vater ist Arbeit für die Mütter. Der 
Gesetzgeber nimmt ihnen mit dem KindUG einen 
Teil der Arbeit ab, aber nicht die, in das neue System 
hineinzukommen und auch nicht die, den Unterhalt 
zu erwirken, der dem tatsächlichen Bedarf des Kindes 
entspricht, vor allem aber nicht die, die Väter dazu 
zu bringen, auch wirklich zu zahlen. Ca. 800 000 bis 
850 000 Kinder erhalten derzeit z.B. keinen Unter­
halt. 12 Mütter müssen nach wie vor um die ihnen 
vom Gesetz gewährte grundsätzliche Freistellung von 
Barunterhaltspflichten für das Kind kämpfen. 

14.3. Anteilige Betreuung bei gemeinsamer Sorge 
Von dem Kampf erlöst sie u.U. auch ein gemein­

sames Sorgerecht in Nicht- Zusammenlebensformen 
mit dem Vater nicht. Der Gesetzgeber hat das Zu­
sammenspiel von Freistellung von Barunterhalt und 
Betreuung für die anteilige Betreuung des Kindes 
durch beide Elternteile diskret übergangen. Mitsorge 
des Vaters scheint angesichts des für die Trennung 
gemeinsam sorgeberechtigter Eltern vorgesehenen 
Modells des § 1687 BGB, siehe oben, nicht einge­
plant. Wenn Vater dennoch bei gemeinsamem Sor­
gerecht möglicherweise Spiele beginnen wie z.B. ein 
Viertel Betreuung heißt ein Viertel weniger Barun­
terhalt für das Kind usw., sind sie darauf hinzuweisen, 
- daß das Privileg der Freistellung der Mutter von 

Barunterhalt erst wegfallt, wenn sie nicht mehr 
überwiegend allein erzieht. 

- daß bei ausgewogener Miterziehung durch beide 
Elternteile das sog. Betreuungsprivileg für beide 
wegfällt und sich der anteilige Barunterhalt, den 
jeder Elternteil für das Kind zu leisten hat, nach 
ihren wirtschaftlichen Verhältnissen richtet, 
§ 1606Abs. 3, S. 1 BGB. Das kann bedeuten, daß 
die Mutter nicht barunterhaltspflichtig ist. 

Ich will damit meine Bemerkungen beenden. Die 
Kindschaftsrechtsreform hat sich bemüht, die recht­
lichen Unterschiede zwischen ehelichen und nicht­
ehelichen Kindern und Elternteilen abzubauen. Sie 
hat dabei die bisherige Rechtsstellung von Müttern, 
vor allem von Müttern nichtehelicher Kinder, verän­
dert, sie verbessert (z.B. Aufhebung der Amtspflege­
schaft), erweitert (z.B. Möglichkeit der gemeinsamen 
Sorge) oder eingeschränkt (z.B. Umgangsrecht). 
Rechtsanwendende Juristinnen erleben die Umset­
zung eines neuen Gesetzes nicht nur, sondern haben 
die Chance, sie mitzugestalten. Mit ihrem Engage­
ment kann die Kindschaftsrechtsreform in der Praxis 
durchaus bewirken, daß es Frauen nicht nur nicht 
schlechter geht als bisher, sondern - wenigstens ein 
bißchen - besser. 

12 Deutscher Bundestag, Kinderkornmission, Erklärung vom 
2.2.1998. 
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